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Gespräch Staatssekretär Gatzer mit dem 
Hauptpersonalrat über die Zusammenarbeit 
zwischen dem Hauptpersonalrat und der 
Abteilung III des Bundesministeriums der 
Finanzen

Staatssekretär Gatzer informierte 
den Hauptpersonalrat am 14. April 
2010 in Berlin über das Ergebnis 
einer Vereinbarung zur Ausgestal-
tung der künftigen vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zwischen HPR 
und BMF, die unter seiner Modera-
tion zwischen der Abteilung III (MD 
Stähr, MR´in Dr. Hülsebusch, RD Dr. 
Igelmann) und dem Hauptpersonal-
rat (Kollegen Dewes, Höpfner und 
Knechtel) am 30. März 2010 getrof-
fen wurde.
Sie umfasst:
1. Regelmäßige Besprechungen
Zwischen der Abteilung III (Referate 
III A 4 und III A 5) und Vertretern des 
HPR finden regelmäßig (grundsätz-
lich 14 tägig) Besprechungen statt. 
Ziel dieser Besprechungen ist es, den 
HPR über grundlegende Vorhaben 
und Planungen in den Referaten 
zu informieren und bereits vor der 
formellen Beteiligung erste Gedan-
ken auszutauschen. Die Gespräche 
haben einen rein „informellen“ Cha-
rakter, d. h. eine nachträgliche Än-
derung der dem HPR geschilderten 
Vorhaben – insbesondere aufgrund 
der Beteiligung weiterer Stellen – ist 
möglich. Sofern grundlegende Än-
derungen eintreten sollten wird der 
HPR unverzüglich informiert.

2. Formelle Beteiligung
Die formelle Beteiligung des HPR 
erfolgt nach den Regelungen des 
Bundespersonalvertretungsgesetzes. 
Dies gilt insbesondere auch für dieje-

nigen Fälle, in denen nach § 82 Abs. 
2 BPersVG eine Verdoppelung der 
Fristen in Betracht kommt (Ange-	
legenheiten, die einzelne Beschäf-
tigte oder Dienststellen betreffen). 
Die Verwaltung steht auch während 
der formellen Beteiligung jederzeit 
für Gespräche zur Verfügung.

3. Umfassende Transparenz
Zeitgleich mit Einleitung des for-
mellen Beteiligungsverfahrens 
informiert die Verwaltung die Be-
schäftigten über e.zoll-Info. Den 
Beschäftigten wird die als Entwurf 
gekennzeichnete Regelung bekannt 
gegeben verbunden mit dem Hin-
weis, dass dem HPR der Entwurf 
mit der Bitte um Zustimmung bzw. 
Stellungnahme zugeleitet wurde. 
Die Information der Beschäftigten 
erfolgt nur in Angelegenheiten von 
grundlegender Bedeutung und nicht 
in Einzelfällen.

Bearbeiter: Höpfner

Staatssekretär Gatzer, HPR-Vorsitzender 
Dewes, RD Dr. Igelmann
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Mit dem zuständigen Referat der Ab-
teilung III des BMF wurde vereinbart, 
dass am 	28.04.2010 ein Gespräch 

Sachstand ARZV / BRZV             

zur Klärung der noch offenen Fragen 
erfolgt.                                           

Bearbeiter: Hecker

Im Hinblick auf die noch ausstehen-
de bezirksinterne Stellenausschrei-
bung von Dienstposten und Arbeits-
plätzen für Tarifbeschäftigte hat das 
Bundesministerium der Finanzen per 
Erlass die Bundesfinanzdirektionen 
und das Zollkriminalamt aufgefor-
dert, die Bewertung der gemeldeten 
Dienstposten A 9m/A 9m+Z sowie A 
6/A 8 auf ihre Bewertung als künf-

Personalentwicklung der Tarifbeschäftigten in der Zollverwaltung                

tigen Arbeitsplatz für Tarifbeschäf-
tigte nochmals zu prüfen. Dies um-
fasst insbesondere die Anpassung 
der Aufgaben an die Vergütungs-
gruppe Vc BAT/BAT-O bzw. der Ent-
geltgruppe 8 TVöD. Damit könnten 
zusätzliche Möglichkeiten für Höher-
gruppierungen geschaffen werden. 
Weiter ist beabsichtigt, die eigent-
lich zur Ausschreibung vorgesehenen 

Arbeitsplätze der Entgeltgruppen 5 
und 6 für die befristete Einstellung 
von Auszubildenden nach erfolgreich 
bestandener Ausbildung auf Grund-
lage der Tarifeinigung zwischen 
Bund/VKA und den Gewerkschaften 
vorzuhalten. Der Hauptpersonalrat 
wird die weitere Ausgestaltung die-
ser Regelung begleiten.
                                          

Bearbeiter: Knechtel

Bundesweite Einführung der elektronischen Zeitanschreibung KLR                          

Seit Oktober 2009 wurde in den 
Dienststellen der BFD Nord (HZÄ HH 
Stadt, HH Hafen, HH Jonas, Bremen, 
Oldenburg, Itzehoe, Kiel, Stralsund) 
und in der BK Kiel die elektronische 
Zeiterfassung für die KLR pilotiert. 
Mit der beabsichtigten Einführung 
wird jetzt eine entsprechende Rege-
lung der Dienstvereinbarung Con-
trolling umgesetzt. Schon während 
der Pilotierung sind eine Reihe von 
Änderungsvorschlägen übernom-
men worden. Die Vorschläge bezo-

gen sich besonders auf Bediener-
freundlichkeit, lange Wartezeiten 
bei der Anmeldung und Probleme im 
Zusammenhang mit einer System-
überlastung wegen hoher Zugriffs-
zahlen. Der Hauptpersonalrat hat 
das BMF gebeten, eine weitere Mög-
lichkeit einen kompletten Zeitraum 
zu buchen aufzunehmen. Hier sollte 
zukünftig auch die HZ 920104 „Son-
stige Freistellungen“ zur Verfügung 
stehen. Ob die von einigen Personal-
vertretungen vorgeschlagene Verlän-

gerung der Nutzung des Passwortes 
möglich ist, wird geprüft.
Die elektronische Zeiterfassung KLR 
wird in mehreren Schritten bundes-
weit eingeführt:
01. April 2010 	       BWZ
01. Juni 2010	       BFD Mitte
01. September 2010 BFD West
01. Oktober 2010	      BFD Südwest
01. November 2010  BFD Südost
01. Dezember 2010   ZKA      
                                   

Bearbeiter: Höpfner

IT Verfahren AVS VB; Pilotierung und Roll Out                        

Der Hauptpersonalrat hat den 
Antrag zur Weiterführung der Pilo-
tierung und den Planungen für ein 
späteres Roll Out zugestimmt. 
Im Verlauf der bisherigen Pi-
lotierung wurde das IT-Ver-
fahren erheblich überarbeitet.                                        

Die jetzt fachlich freigegebene 
Version des IT - Verfahrens AVS-VB 
soll ab dem 03. Mai 2010 im Bereich 
des Hauptzollamtes Braunschweig 
pilotiert werden. Es ist beabsichtigt, 
anschließend das Verfahren ab dem 
30. August  2010 bis zum 31. De-

zember 2010 flächendeckend in den 
Echtbetrieb zu überführen.
Der Hauptpersonalrat wird im Juli 
2010 nach der Vorlage des Pilotbe-
richtes über die Überführung in den 
Echtbetrieb entscheiden.
                                                     

Bearbeiter: Höpfner
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Inkraftsetzen der neuen DpBZoll                            

Ab dem 01.05.2010 wird die Neufas-
sung der Dienstpostenbewertung 
der Zollverwaltung (DpBZoll) anzu-
wenden sein, die aufgrund der Neu-
strukturierung der Zollverwaltung 
durch das Projekt PSZ erforderlich 
geworden war. Das BMF hat die 	
Richtlinien, das Bewertungsverzeich-
nis und die Anmerkungen entspre-
chend angepasst und zur Erläute-
rung in einem Begleiterlass mehrere 
Hinweise gegeben. Im Rahmen der 
sehr harmonisch geführten Abstim-
mungsgespräche zwischen dem BMF 	
und den Vertretern des HPR konnten 
etliche Anregungen und Vorschläge 
der Personalvertreter Berücksich-
tigung finden. Die wohl wichtigste 
Änderung ist, dass nunmehr die HZÄ 
und ZFÄ für ihren Verantwortungs-
bereich die alleinige Zuständigkeit 

für die Bewertung aller Dienstpo-
sten im eD, mD und gD haben. Die 
jeweilige Leitung ist somit künftig 
für eine qualitative Einordnung von 
Dienstposten für die Kolleginnen 
und Kollegen verantwortlich. Die 
konkrete Anzahl der benötigten und 
ggf. noch zusätzlich erforderlichen 
höherwertigen Dienstposten ergibt 
sich dann als Ergebnis aus dem jähr-
lichen Zielvereinbarungsprozess. Die 
danach vom festgesetzten Perso-
nalbedarf abgedeckten Dienstposten 
und Arbeitsplätze sind zwingend 
einzurichten und dürfen nicht durch 
zeitlich befristete Abordnungen um-
gangen werden. Darüber hinaus wird 
im Erlass näher erläutert, warum 
weiterhin nur 35% der anerkannten 
Dienstposten des mittleren Dienstes 
nach A9m / A9m+Z bewertet wer-

den dürfen, die neue Bundesober-
grenzenverordnung jedoch eine 
Obergrenze von 40% bei den Plan-
stellen vorsieht. Zur konkreten Ver-
besserung der Fortkommensmög-
lichkeiten im mittleren Dienst ist 
es daher erforderlich, dass die not-
wendigen Planstellenhebungen im 
Bundeshaushaltsplan schrittweise 
umgesetzt werden. In den Haushalt 
2010 ist von der Bundesregierung 
keine Hebung aufgenommen wor-
den. Frühestens im Haushalt 2011 
könnte der 1. Schritt erfolgen.
Nach der neuen DpBZoll können 
nunmehr alle Dienstposten für 
den Aufstieg in die nächsthöhere 
Laufbahn genutzt werden. Eine Be-
schränkung auf bestimmte Dienst-
posten ist nicht mehr vorgesehen.
                             

Bearbeiter: Höpfner, Eberle


